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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII; hier: "Familienwelt e.V." 

Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie – beschließt, den Verein 
„Familienwelt e.V.“, Bonner Str. 2b, 51145 Köln, als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 Absatz 2 
SGB VIII anzuerkennen. 
 

Bezirksvertretung 7 (Porz) 28.02.2012 

Integrationsrat 01.03.2012 

Jugendhilfeausschuss 06.03.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Der Verein „Familienwelt e.V.“, Bonner Str. 2b, 51145 Köln wurde im September 2002 gegründet und 
am 20.11.2003 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nr. VR 14363 eingetragen. 
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Migrationshintergrund bei ihrer Integrati-
on unter Wahrung ihres kulturellen Hintergrundes zu unterstützen, zu fördern und zu beraten. 
„Familienwelt e.V.“ ist bereits als „Interkulturelles Zentrum“ anerkannt und beantragt nunmehr die An-
erkennung als Träger der freien Jugendhilfe. 
 
Zweck des Vereins ist nach § 2 der Satzung (Anlage 1) unter anderem die Unterstützung und Integra-
tion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Bildungs- und Hilfsangebote. Der Satzungs-
zweck soll insbesondere durch die Einrichtung von Bildungs- und Freizeitaktivitäten zur Förderung 
dieser Personengruppen erreicht werden. 
 
Bereits seit vielen Jahren führt der Träger Angebote für Kinder und Jugendliche durch. So gibt es 
beispielsweise Theater- und Tanzgruppen, die auf Veranstaltungen auftreten. Darüber hinaus werden 
Angebote im Bereich Computer und Gestaltung vorgehalten. Seit 2008 findet eine regelmäßige Fe-
rienfreizeit für etwa 20 Kinder und Jugendliche statt. Zudem werden verschiedene Ausflüge für den 
Personenkreis der Kinder und Jugendlichen angeboten.  
Das pädagogische Konzept des Vereins ergibt sich aus Anlage 2. 
 
„Familienwelt e.V.“ ist im Stadtbezirk vernetzt und arbeitet mit Jugendpflege, Sozialraumkoordination, 
IKD und anderen Jugendhilfeträgern zusammen.  
Mit seinen Angeboten trägt der Verein zur individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Men-
schen bei und fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung. 
In dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sind mehrere Lehrerinnen, eine Sozialpädagogin, eine 
Kinderpflegerin und eine Erzieherin beschäftigt.  
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Damit erfüllt der „Familienwelt e.V.“ sowohl die fachlichen als auch die personellen Voraussetzungen 
zur Durchführung von Aufgaben der Jugendhilfe und nimmt durch seine Aktivitäten Jugendhilfeaufga-
ben im Sinne des § 75 SGB VIII wahr.  
 
Für die Vorstandsmitglieder: 

- Frau Swetlana Part 
- Frau Tatiana Evseeva 

liegen erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse gemäß § 30 a BZRG ohne Eintragungen vor. 
 
Der Verein wurde vom Finanzamt Köln-Porz als gemeinnützig anerkannt. Ein Freistellungsbescheid 
für die Jahre 2007 bis 2009 zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer liegt mit Datum vom 
06.12.2011 vor. 
 
Nach Auffassung der Jugendverwaltung gewährleistet der Verein seit vielen Jahren eine den Zielen 
des § 75 Absatz 1 SGB VIII zu Grunde liegende förderliche Arbeit, so dass er gemäß § 75 Absatz 2 
SGB VIII als Träger der freien Jugendhilfe anzuerkennen ist. 
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